
 

 
 
BU Nr. 104/2024 

 
 

Künftiges Baugebiet "In den Ländern" 
- Ausübung des Vorkaufsrechts 
 

 

Gremium am  

Gemeinderat 11.07.2024 öffentlich 

 

 
Beschlussvorschlag:  
Die Verwaltung wird beauftragt, das besondere Vorkaufsrecht an den Grundstücken Flst. Nr. 
4673, 4674 und 4675 auszuüben.  

 
 

Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: 
Kosten: ca. 122.000 EUR 
Ansatz Haushaltsplan lfd. Jahr: 1.030.000 EUR  

zzgl. 1.334.000 EUR gemäß BU 084/2024 

Haushaltsplan Seite: 119 
Produkt: 11.33.0000 

Maßnahme (nur investiver Bereich): 100 - Grundstücksverkehr 
Produktsachkonto: 78210000 

Überplanmäßige Aufw./ Ausz. nein 
Außerplanmäßige Aufw./ Ausz. nein 

Deckungsvorschlag: 
 

 

 

Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:  
Projekt 2.4: Wohngebiete/ Innenentwicklung/ Freiräume 

 
 

Verfasser: 
20.06.2024, Liegenschaftsamt, Neher 

 

 
Mitzeichnung: 
Fachbereich Person Datum Ergebnis 

Oberbürgermeister 
Scharmann, 
Michael, 
Oberbürgermeister 

01.07.2024 
Zustimmung 

Dezernat II 
Deißler, Thomas, 
Erster Bürgermeister 

26.06.2024 
Zustimmung 

Liegenschaftsamt Heinisch, Karlheinz 25.06.2024 Zustimmung 
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Sachverhalt: 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.06.2024 die Verwaltung unter anderem 
ermächtigt, die Grundstücke Flst. Nr. 4673, 4674 und 4675 zu einem Kaufpreis von 300 €/qm 
x 340 qm = 102.000 € zuzüglich Grunderwerbsteuer und Notargebühren zu erwerben (BU 
Nr. 084/2024). 
 
 

 
 
 
Trotz der im Vorfeld geführten einvernehmlichen Gespräche mit dem vom Eigentümer mit 
der Vermarktung beauftragten Rechtsanwalt hat der Eigentümer am 17.06.2024 die o.a. 
Grundstücke zu einem Quadratmeterpreis von 335 €/qm an einen Bauträger veräußert 
(Gesamtkaufpreis: 114.000 EUR). Der Erwerber und der Veräußerer können der 
nichtöffentlichen Anlage 2 entnommen werden.  
 
Die drei Grundstücke befinden sich im Geltungsbereich der im Februar 2023 erlassenen 
Vorkaufsrechtssatzung. Der Stadt Weinstadt steht zur Sicherung einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung im Bereich „In den Ländern“ das besondere Vorkaufsrecht nach 
§25 Abs. 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) zu. 
  
Voraussetzung für die Ausübung des Vorkaufsrechts ist das öffentliche Interesse der Stadt 
Weinstadt. Die benannte angegebene geordnete städtebauliche Entwicklung kann nur 
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erreicht werden, wenn die Stadt als Grundstückseigentümer im Eigentum möglichst vieler 
Grundstücke ist. Das städtebauliche Konzept zeigt sogar, dass Teilen der verkauften 
Grundstücke später eine Erschließungsfunktion zukommt. 
 
In den letzten Jahren konnte die Stadt durch verschiedene Grundstückskäufe das Eigentum 
an den untenstehend rot markierten Grundstücken erlangen. Auf Grundlage der 
Ermächtigung aus der BU Nr. 084/2024 steht das Liegenschaftsamt mit weiteren 
Grundstückseigentümern in konkreten Gesprächen, die in absehbarere Zeit zur 
Beurkundung kommen. 
 

 
 
Das städtebauliche Entwicklungskonzept ist in beigefügter Anlage dargestellt. 
 
Mit der Ausübung des Vorkaufsrechts entsteht Kraft Gesetz ein neuer Kaufvertrag zwischen 
der Stiftung Deutsche Krebshilfe und der Stadt Weinstadt mit identischem Vertragsinhalt, 
insbesondere des Kaufpreises. Beurkundet wurde ein Kaufpreis von 335,29 €/qm. 
 
Die Stadt könnte den zu bezahlenden Kaufpreis nach dem Verkehrswert des Grundstücks 
zum Zeitpunkt des Verkaufs bestimmen (§ 28 Abs. 3 BauGB). Der Gutachterausschuss GUR 
hat in einer Vorab-Stellungnahme den heute vereinbarten Wert von 335,29 EUR/ m² als 
marktgerecht bestätigt. Ein Gutachten aus dem Jahr 2020 liegt vor, dort wurde ein 
Grundstück im Areal mit 320 EUR bewertet, die Fortschreibung seit dieser Zeit könne den 
beurkundeten Wert bestätigen. Deshalb schlägt die Stadt vor, ohne Anwendung des § 28 
Abs. 3 den beurkundeten Kaufpreis zu akzeptieren.  
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